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Sie können oder wollen nicht aus dem 
Haus, weil Sie unter Quarantäne sind 
oder sich nicht trauen? Wir helfen 
beim Einkaufen, Abholen der Medika-
mente und anderen außerhäuslichen 
Dienstleistungen.
Rufen Sie uns an, schicken eine E-Mail oder eine 
Nachricht über einen Messenger-Dienst (WhatsApp, 
Telegram, Facebook). Wir versuchen Ihnen zu helfen 
– egal ob in Essingen, Lauterburg oder Forst!

„Essingen hilft“ unter: 
0157/34603904

E-Mail: Essingen.hilft@web.de
www.facebook.com/essingen.hilft
https://essingen-hilft.chayns.net

Unsere Helfer haben alle eine Bescheinigung, dass 
sie im Auftrag von „Essingen hilft“ unterwegs sind. 
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Personen, die bei 
Ihnen klingeln, wirklich von unserer Aktion kommen, 
lassen Sie sich diese Bescheinigung bitte zeigen und 
rufen Sie uns zurück.

Verantwortlich für „Essingen hilft“ zeichnen:
Pfarrer Torsten Krannich (evang. Kirche)
Ralf Schiehle (Bürgerstiftung Essingen)

ESSINGEN
HILFT IHNEN
AUCH JETZT!

Haus, weil Sie unter Quarantäne sind 

Absage der 
Gedenkfeiern zum 

Volkstrauertag am 15.11.2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pande-
mie müssen wir die geplanten Gedenkfeiern zum Volks-
trauertag in diesem Jahr leider absagen.
Wir werden den Verstorbenen der Kriege und Gewalt-
herrschaft im Stillen gedenken und sie würdevoll ehren.
Wolfgang Hofer, Bürgermeister

Sperrung der Kreuzung

von der B 29 zur Bahnhofstraße nach 
Essingen vom 16.11. bis 04.12.2020 

Aufgrund der Umlegung von Kanal und Versorgungslei-
tungen neben der neuen B 29 muss die Kreuzung zur 
Bahnhofstraße vom 16.11.2020 bis zum 04.12.2020 voll 
gesperrt werden.
Hierzu wird das Regierungspräsidium auch in der öffent-
lichen Presse noch einen Hinweis geben.
Leider ist hiervon besonders die OVA mit ihrer Buslinie be-
troffen, welche normalerweise von Forst nach Essingen 
fährt und Berufspendler wie auch Schulkinder hin- und 
hertransportiert.
In diesem Zeitraum wird es aber leider nicht möglich sein, 
diese Linie in gewohnter Weise aufrechtzuerhalten.
Die OVA wird von Forst nach Unterrombach fahren und 
dort müssen Passagiere, die nach Essingen möchten, 
umsteigen in den Bus, der dann nach Essingen fährt.
Es ist zu beachten, dass die OVA den zeitlichen Rahmen 
der ursprünglichen Buslinie nicht einhalten kann, und es 
zu einer verspäteten Ankunft in Essingen kommen wird.
Anbei noch der Hinweis mit den Haltestellen und Fahr-
zeiten für Schüler aus Forst, die in Essingen zur Schule 
gehen:
Zur Schule: Die Busse um 6:44 Uhr und 7:08 Uhr ab Forst 
fahren wie bisher nach Aalen zum ZOB.
Nach Hause: Die Busse um 12:05 Uhr , 12:39 Uhr und 
15:07 Uhr ab Essingen/Schlosspark fahren (über die B 29/
Tunnel) nach Forst (mit längerer Fahrzeit als bisher auf-
grund der längeren Strecke). Zu anderen Zeiten gibt es 
nur Verbindungen über Aalen mit Umstieg zur Linie 33.
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Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Alltagsmaske
tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde pro 10 m² Verkaufs-
   fläche, bei einer Gesamtverkaufsfläche 
   von unter 10 m² ebenfalls maximal 
   ein Kunde.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 03.11.2020

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.
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Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 
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Remstal Tourismus 

Remstal-Gutscheine 
zur Unterstützung regionaler 
Betriebe

Mithilfe der vielfältig einsetzbaren Geschenkgutscheine des 
Remstal Tourismus e.V. können Privatpersonen sowie Firmen 
die aktuell gebeutelte Gastronomie und weitere Branchen 
unterstützen
Vor dem Hintergrund der zuletzt erfolgten coronabedingten Ein-
schränkungen suchen Firmen eine Alternative für die üblichen 
Betriebsweihnachtsfeiern, bei denen viele Mitarbeiter zeitgleich 
zusammenkommen. Hier waren schon zuletzt die Geschenkgut-
scheine des Remstal Tourismus e.V. eine gefragte Wahl, mit deren 
Hilfe sich zum Beispiel die regionale Gastronomie unterstützen 
lässt. 
Die Gutscheine können ab einem Mindestwert von 10,- Euro in 
individueller Höhe ausgestellt werden, sind drei Jahre lang gültig 
und bei rund 130 Gastronomie- und Weinbaubetrieben sowie 
einigen Kultur-/Freizeitanbietern im Remstal einlösbar. Wo ge-
nau, lässt sich auf der Website des Tourismusvereins nachlesen, 
hier gibt es auch nähere Infos zu den Gutscheinen: 
www.remstal.de/gutschein. 
„Mithilfe unserer Gutscheine können nicht nur Firmen und folg-
lich deren Mitarbeiter die regionale Gastronomie oder auch un-
sere weiteren Mitgliedsbetriebe unmittelbar unterstützen; auch 
Privatpersonen können helfen, indem sie Gutscheine erwerben, 
verschenken und baldmöglichst einlösen, etwa auch im Zusam-
menhang mit der Nutzung eines Abhol-Services, den einige un-
serer Gastronomen wieder verstärkt anbieten“, betont Remstal- 
Tourismus-Geschäftsführer Werner Bader. Viele Remstäler haben 
schon zuletzt Gutscheine erworben und weitere Betriebe sowie 
Einrichtungen in der Region haben ihre Unterstützung angekün-
digt, „sodass unsere Mitgliedsbetriebe eine Unterstützung im 
mittlerweile 6-stelligen Euro-Bereich zu erwarten haben“, be-
richtet Bader.
Bei Interesse an den Remstal-Gutscheinen gibt das Team von 
Remstal Tourismus im Endersbacher Bahnhof gerne nähere Aus-
kunft unter Telefon 07151/272020 oder info@remstal.de.

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Notrufnummern
 - Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbe-

drohliche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über: 
  Tel. 1 12
 - Krankentransporte: Tel. 1 92 22
 - Feuerwehr: Tel. 1 12

Allgemeinärztlicher Notfalldienst  
für Essingen und Lauterburg 
täglich von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr, Mittwoch ab 13.00 Uhr, Frei-
tag von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr (Samstag) und am Wochenende 
durchgehend. Tel. 116 117   

Notfallpraxis Aalen am Ostalb-Klinikum-Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten: Mi. 13.00 – 22.00 Uhr; Fr. 16.00 – 22.00 Uhr; 
Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr
Notfallpraxis Ellwangen an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Str. 8, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Zentraler augenärztlicher Notdienst
Tel. 0 18 05/0 11 20 98

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter folgender 
Rufnummer zu erfragen: Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt oder zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Telefonseelsorge
Gesprächspartner rund um die Uhr, Tel. 08 00/1 11 01 11

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz  
der Netze NGO als Tochtergesellschaft  
der EnBW ODR AG
Strom – Tel. 0 79 61/93 36-14 01, Gas – Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 0 73 64/89 93

Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens und endet am da-
rauf folgenden Tag um 8.30 Uhr.
Samstag, 07.11.2020:
Apotheke am Markt Hüttlingen, Tel.: 07361/5280581
Abtsgmünder Str. 7, 73460 Hüttlingen
Sonntag, 08.11.2020:
Apotheke im Kaufland Ellwangen, Tel.: 07961/90510
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, 73479 Ellwangen/Jagst
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat, Tel.: 07367/4454
Ebnater Hauptstr. 44, 73432 Aalen (Ebnat) 
Montag, 09.11.2020:
Apotheke Dr. Jäger Aalen, Tel.: 07361/62587
Gmünder Str. 4, 73430 Aalen
Dienstag, 10.11.2020:
Kochertal-Apotheke Oberkochen, Tel.: 07364/7666
Heidenheimer Str. 16, 73447 Oberkochen
Marien-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/3525
Marienstr. 13, 73479 Ellwangen/Jagst
Mittwoch, 11.11.2020:
Apotheke am ZOB Aalen, Tel.: 07361/69020
Bahnhofstr. 32, 73430 Aalen
Donnerstag, 12.11.2020:
Apotheke am Braunenberg, Tel.: 07361/5264044
Kolpingstr. 14, 73433 Aalen (Wasseralfingen) 
Freitag, 13.11.2020:
Apotheke am Markt Westhausen, Tel.: 07363/953444
Dalkinger Str. 6, 73463 Westhausen 
Rems-Apotheke Essingen, Tel.: 07365/5115
Bahnhofstr. 33, 73457 Essingen

Dieser Dienstplan ist ohne Gewähr.
Aktueller Notdienstplan an jeder Apothekentür oder unter 
www.lak-bw.notdienst-portal.de.
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

25 Jahre Beschäftigung  
im öffentlichen Dienst
25 Jahre Beschäftigung im öffentlichen Dienst konnte Jürgen 
Gschwind (Lehrkraft der kommunalen Musikschule) nunmehr 
zum November begehen. 

Bürgermeister Wolfgang Hofer und Musikschulleiter Richard Vo-
gelmann sprachen Glückwünsche und Dank im Namen der Ge-
meinde Essingen zu diesem besonderen Jubiläum aus. Gleich-
zeitig dankten die beiden Jürgen Gschwind auch für seine 
langjährige Tätigkeit in der kommunalen Musikschule Essingen, 
welche er im Juni 1996 aufgenommen hat. Der Beschäftigte hat 
während seines bisherigen Einsatzes unzählige Generationen von 
Schülerinnen und Schülern auf ihrem musikalischen Weg beglei-
tet und sie für die Musik begeistert. Gleichzeitig hat Jürgen 
Gschwind auch den fortlaufenden Wandel in der Musikschulland-
schaft aktiv mitgestaltet, hierbei jedoch stets das Wohl der Schü-
lerinnen und Schüler nie aus den Augen verloren. 

Neue Beschäftigte bei der Gemeinde Essingen
Zum November 2020 hat Frau Lisa Marina Muth ihre Tätigkeit bei 
der Gemeinde Essingen, im Bereich der offenen Jugendarbeit 
(„Jugendbude“) aufgenommen. Wir heißen die neue Mitarbeite-
rin herzlich willkommen und wünschen ihr viel Freude und Erfolg 
bei ihren Tätigkeiten und ihren Aufgaben.

Rathausbesuch mit Terminvereinbarung
Wir bitten beim Besuch des Rathauses um Terminvereinbarung, 
damit keine unnötigen Personenansammlungen entstehen und 
Ihr Anliegen bereits vorbereitet werden kann, sodass die Kontakt-
zeit so gering wie möglich gehalten wird.
Die Kontaktdaten zum zuständigen Sachbearbeiter/in finden Sie 
detailliert auf unserer Homepage www.essingen.de in der Rubrik 
Rathaus & Service – Was erledige ich wo. Gerne hilft Ihnen auch 
unsere Telefonzentrale unter 07365/83-0 weiter.
Beim Betreten des Rathauses wird um Beachtung der besonde-
ren Zugangs-, Hygiene- und Schutzmaßnahmen gebeten, be-
sonders auf die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands von 
mindestens 1,5 Metern wird hingewiesen. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung/Alltagsmaske ist Pflicht.
Bitte besuchen Sie das Rathaus nicht, wenn Sie Symptome 
eines Atemweginfekts oder Fieber haben oder in Kontakt zu einer 
infizierten Person stehen/standen oder sich in einen Risikogebiet 
aufgehalten haben und noch keine 14 Tage seither vergangen 
sind.

Gewerbe- und Grundsteuerrate  
zum 15.11.2021
Am 15.11.2021 wird die 4. Quartalsrate der Gewerbesteuer-
vorauszahlungen und der Grundsteuerschuld des Rech-
nungsjahres 2021 zur Zahlung fällig. Wir bitten Sie, die 
Zahlung dieser fälligen Steuerraten rechtzeitig bis zum 
15.11.2021 vorzunehmen, da die Gemeinde ihrerseits zur 
Bestreitung der Ausgaben für die vielfachen Vorhaben auf 
den rechtzeitigen Eingang ihrer Mittel angewiesen ist.
Bei verspätet eingehenden Zahlungen ist die Gemeinde ver-
pflichtet, Säumniszuschläge zu erheben. Um Fehlbuchungen 
zu vermeiden, bitten wir Sie, auf Ihren Überweisungsvor-
drucken das Buchungszeichen anzugeben. Bei Zahlungs-
pflichtigen, die der Gemeinde eine Abbuchungsermächti-
gung erteilt haben, wird die Steuer zum 15.11.2021 
abgebucht.

Veranstaltungskalender 2021
Für den Veranstaltungskalender 2021 bitten wir die Essinger 
Vereine, Organisationen, Jahrgänge, Initiativen usw. ihre ge-
planten Veranstaltungstermine für das kommende Jahr bis 
spätestens Mittwoch, 25. November 2020, der Gemeinde-
verwaltung Essingen, Frau Pohl. Schriftlich oder per E-Mail 
(pohl@essingen.de) mitzuteilen.

Kabelverlegung in der Gemeinde Essingen, 
Ortsteil Forst
Wie die EnBW ODR AG mitteilt, führt die Fa. Visco Ostalb GmbH 
aus Jagstzell im Auftrag der EnBW umfangreiche Tiefbau- und 
Kabelverlegearbeiten von der Trafostation bei Dewanger Str. 32 
über den Gehweg zum Wirtschaftsweg Richtung Hohholz/Schüt-
tenfeld bis zum RÜB Forst durch.
Beginn der Baumaßnahme soll der 09.11.2020 sein.
Da die Baumaßnahme sich über eine Trassenlänge von ca. 240 m 
erstreckt, wird mit einer Baustellendauer entsprechend der der-
zeitigen Witterung von ca. 3-4 Wochen gerechnet. Erfahrungs-
gemäß treten bei Baustellen bzw. Baumaßnahmen von längerer 
Dauer Einschränkungen oder Verkehrsbehinderungen auf.
Es wird in dieser Zeit um Verständnis und Beachtung gebeten.

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
Fortschreibung des Lärmaktionsplans  
(Stufe 3) der Gemeinde Essingen 
Die Gemeinde Essingen (Ostalbkreis) überarbeitet den Lärmakti-
onsplan unter Beteiligung der Öffentlichkeit und betroffener 
Träger öffentlicher Belange. Dieser ist regelmäßig fortzuschreiben. 
Die öffentliche Auslegung des fortgeschriebenen Entwurfs des 
Lärmaktionsplan (Stufe 3) der Gemeinde Essingen wurde im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Essingen, Ausgabe Nr. 44, vom 31. 
Oktober 2020, S. 5, amtlich bekannt gemacht. Nachfolgend ist 
der wesentliche Inhalt der amtlichen Bekanntmachung nochmals 
dargestellt:
Auf Grundlage des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs-und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-
Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) und ent-
sprechend den Bestimmungen des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes erfolgt die Auslegung des Entwurfes des 
Lärmaktionsplans (Stufe 3) Fortschreibung in der Zeit von Mon-
tag, 2. November 2020 bis einschließlich Montag, 30. Novem-
ber 2020 durch eine Veröffentlichung im Internet unter https://
www.essingen.de. 
Parallel können die genannten Unterlagen in der Zeit vom  
2. November 2020 bis einschließlich Montag, 30. November 
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2020 auch im Foyer des Rathauses, Rathausgasse 9, 73457 Es-
singen während der Dienststunden eingesehen werden. Für die-
se Einsichtnahme sind unter Beachtung der geltenden Beschrän-
kungen sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
nachfolgende Regelungen einzuhalten:
Der Zutritt zu den Aushängen ist lediglich zwei Personen gestat-
tet. Das Tragen eines Mundschutzes sowie die Einhaltung der 
Abstandsregeln (mind. 2,0 m) sind erforderlich.
Ansprechpartner bei der Gemeinde Essingen ist Herr Karl (Zim-
mer Nr. 16, Telefon 07365/83-28, Fax 07365/83-27; E-Mail: karl@
essingen.de).
Die Öffentlichkeit erhält mit der öffentlichen Auslegung die Ge-
legenheit, aktiv an der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung 
mitzuwirken. Parallel dazu erfolgt auch die Anhörung/Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange.
Während der vorgenannten Auslegungsfrist (2. November 2020 
bis 30. November 2020 - jeweils einschließlich) können Stel-
lungnahmen zum Entwurf des fortgeschriebenen Lärmaktions-
planes der Gemeinde Essingen beim Bürgermeisteramt 73457 
Essingen schriftlich eingereicht oder mündlich zur Niederschrift 
erklärt werden. 
Die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
fließen in die Abwägung ein. Stellungnahmen, die nicht rechtzei-
tig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung 
über den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Lärmaktions-
plans nicht von Bedeutung ist.
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.
Hinweis zum Datenschutz:
Das Verfahren zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans ist ein öf-
fentliches Verfahren. Daher wird grundsätzlich über alle einge-
henden Stellungnahmen durch den Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung beraten und beschlossen. Soll eine Stellungnahme ano-
nym behandelt werden, ist dies auf der schriftlichen Stellungnah-
me zu vermerken oder beim Vortrag zur Niederschrift anzugeben.

FAMILIENCHRONIK

Wir gratulieren
Frau Berta Scholz, Steige 18, Essingen, zu ihrem 92. Geburtstag 
am 11.11.2020

SCHULNACHRICHTEN

Musikschule Essingen
Welches Instrument... Ratgeber
Das Schlagzeug 
Nicht nur bei Jungs steht das 
Schlagzeugspiel ganz hoch 
im Kurs. Drums sind so ziem-
lich in jedem Musikstil zu 
Hause und spielen immer 

eine entscheidende Rolle. Aussagen 
wie „Das groovt!“ zeigen eindeutig, 
wie wichtig der Beat für die Wirkung eines Musikstücks ist. Und 
der Groove-Lieferant schlechthin ist nun mal das Schlagzeug!
Der richtige Zeitpunkt mit dem Schlagzeugspiel zu beginnen, ist 
dann gekommen, wenn das Equipment körperlich beherrscht 
(und erreicht) werden kann. Das ist im Normalfall ca. ab dem 8. 
Lebensjahr der Fall.

Ohne Üben läuft nichts! Brauchbare Einsteiger-Sets gibt es schon 
ab 350 Euro und kommen mit allen wichtigen Trommeln, Stän-
dern und Becken. Aber Achtung: Es gibt auch Sets, bei denen 
zum Beispiel die Becken fehlen. Diese müssen dann nachträglich 
dazugekauft werden. Das Gleiche gilt für den Drum-Hocker und 
die Sticks. Also bitte die Produkttexte und den Lieferumfang vor 
dem Kauf aufmerksam studieren und am Besten mit dem Schlag-
zeuglehrer besprechen!
Das Üben an sich!
Viel Glück haben Drummer, die in einem frei stehenden Haus 
wohnen. Für alle anderen gilt: Ab in den Keller und immer schön 
freundlich zu den Nachbarn sein! Hilfreich sind Dämpfungsmaß-
nahmen wie dicke Matratzen oder Teppiche an den Decken, Wän-
den, Türen und Kellerfenstern. Sie können den Schallpegel er-
heblich reduzieren. Und dennoch: Ein Schlagzeug ist nicht leise. 
Tipp: Als sinnvolle Alternative zum Training am Set hat sich die 
Arbeit mit einem Übungspad erwiesen. Das geht auch in der 
Mietwohnung. Die zweite Option ist ein elektronisches Schlag-
zeug – der Schlag wird von mehr oder weniger berührungsemp-
findlichen Pads (für jede Trommel und Becken ein eigenes) und 
in einem Steuergerät in normalen Schlagzeugsound umgewan-
delt, den man in dosierter Lautstärke über Kopfhörer oder Laut-
sprecher etc. wiedergeben kann. Das Spielgefühl ist mit einem 
akustischen Schlagzeug nicht identisch – kommt dem aber schon 
sehr nahe. Um das Spielgefühl zu steigern, können statt der 
E-Drum-Pads auch sogenannte Drumkessel mit Meshheads und 
Triggern verwendet werden. Hier werden Drumkessel statt mit 
einem Drumfell mit netzartigen Fellen bezogen. Die nicht hörba-
ren Schläge werden mit einem Trigger (wandelt Schwingungen 
in elektronische Impulse) abgenommen, die dann auch in einem 
Steuergerät einen realistischen Drumsound erhalten.
Dennoch stoßen alle Optionen ein Drumset leiser zu machen, an 
ihre Grenzen. Die Geräusche der Fußmaschine und des HiHat-
Pedals, das Aufschlagen der Sticks auf die Pads usw. hinterlassen 
auch nicht zu unterschätzende Geräusche.

SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Bundesweiter „Corona-Lockdown light“  
seit 2. November 2020: 
Landrat Dr. Joachim Bläse ruft alle Ebenen im Land und die 
Bürgerschaft zu Geschlossenheit auf
Das Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit COVID-19 hat 
in den vergangenen Tagen bundesweit an Dynamik zugenom-
men. Aktuell meldeten die Gesundheitsämter laut der jüngsten 
RKI-Meldung 18.681 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die 
Entwicklung des Infektionsgeschehens zeigt auch im Ostalbkreis 
steil nach oben. Am Freitag, 30. Oktober 2020 verzeichnet das 
Kreisgesundheitsamt eine Zunahme der Neuinfektionen seit 
Donnerstag um weitere 59 Fälle, sodass die Gesamtzahl der „Ak-
tiven Fälle“ nunmehr bei 341 und die 7-Tage-Inzidenz bei 103 
liegt. Dies nimmt Landrat Dr. Joachim Bläse zum Anlass, sich an 
die Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises zu wenden und 
an deren Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Geschlos-
senheit in den nächsten Wochen zu appellieren.
„Nach dem Rückgang der Infektionszahlen über den Sommer 
hatten wir noch gehofft, dass sich ein derart rapider Anstieg ver-
meiden lässt. Die Akteure in den Bereichen Sport, Kunst und 
Kultur wie auch die Gastronomen haben in einem erheblichen 
organisatorischen und finanziellen Kraftakt hervorragende Hygie-
nekonzepte entwickelt und umgesetzt. Dafür gilt Ihnen meine 
ausdrückliche Anerkennung“, betont der Landrat. „Aber trotz all 
dieser Anstrengungen in vielen Lebensbereichen ist es uns allen 
miteinander nicht gelungen, die Infektionen im Zaum zu halten. 
Wir beobachten im Ostalbkreis inzwischen ein diffuses Auftreten 
der Neuinfektionen quer durch alle gesellschaftlichen Gruppie-
rungen hindurch - eine Erscheinung, wie sie auch bundesweit zu 
sehen ist. Die Nachverfolgung der Infektionsketten verursacht 
einen riesigen Aufwand, was uns letztlich auch dazu bewogen 
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hat, die Amtshilfe der Bundeswehr in Anspruch zu nehmen. Des-
halb ist es aus meiner Sicht nachvollziehbar, wenn Bund und 
Länder sich jetzt auf diesen ab 2. November bundesweit gelten-
den, doch recht tiefen Einschnitt geeinigt haben. Denn wir kom-
men bereits an die Grenzen dessen, was unsere Kliniken leisten 
können, ohne in noch größerem Umfang planbare Operationen 
verschieben zu müssen. Und auch in den Alten-, Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen im Kreis - also bei unseren vulnera-
belsten Bevölkerungsgruppen - ist das Virus bereits wieder ange-
kommen.“
Deshalb wirbt Landrat Dr. Bläse trotz aller wirtschaftlicher Härten 
dafür, ein weiteres Mal als Gesellschaft zusammenzustehen: 
„Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass wir durch mas-
sive Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Abstandsvorschriften einschließlich Tragen von 
Mund-Nase-Schutz im Laufe des Novembers die Infektionswelle 
brechen und die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduzieren. Ich 
bitte Sie dringend, keine Feiern und geselligen Zusammenkünfte 
in den privaten Bereich, der sich in den vergangenen Wochen als 
signifikanter Infektionstreiber herausgestellt hat, zu verlagern und 
auch dort sehr diszipliniert zu sein. Denn ansonsten laufen alle 
Maßnahmen ins Leere.“ An alle vom Corona-Virus persönlich Be-
troffenen, sei es durch direkte Infektion mit COVID-19 oder als 
Kontaktperson 1. Grades, richtet Dr. Bläse den Appell, sich unbe-
dingt an die Isolations- und Quarantäneverfügungen des Gesund-
heitsamts und des Wohnsitz-Bürgermeisteramts zu halten.
Mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen der Beschränkungen für 
die von den Schließungen betroffenen Unternehmer, Selbststän-
digen, Vereine und Einrichtungen ist dem Landrat wichtig, dass die 
vom Bund zugesagten finanziellen Hilfen schnell und unbürokra-
tisch ausgereicht werden. Wichtig ist dem Kreischef aber ganz be-
sonders, dass die Zeit des „Lockdown light“ von allen politischen 
Ebenen genutzt wird und in den Novemberwochen Strategien 
entwickelt werden, wie es im Dezember weitergehen kann. „Wir 
müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten - auch auf den Fall, 
dass die jetzt getroffenen Maßnahmen keine spürbare Wirkung 
zeigen. Dann brauchen wir dringend verschiedene Alternativen, 
die sorgfältig abgewogen werden müssen, um eine hohe gesell-
schaftliche Akzeptanz zu erlangen“, fordert Dr. Bläse.
Damit das öffentliche Leben nicht ganz zum Erliegen kommt wie 
im Frühjahr, haben sich der Landrat und die Bürgermeister im 
Rahmen einer Videokonferenz darauf verständigt, dass etwa 
Gemeinderats- und Kreistagssitzungen samt Ausschüssen weiter-
hin vor Ort tagen können, wenn die Tagesordnung nicht auch 
virtuell zweckmäßig abgearbeitet werden kann. Grundsätzlich 
sollen nur die Punkte auf die Tagesordnung, die notwendigerwei-
se aktuell beschlossen werden müssen. Alle nicht zwingend not-
wendigen Termine will Landrat Dr. Bläse verschieben oder an-
dernfalls virtuell absolvieren. Gedenkveranstaltungen am 
Volkstrauertag in den Kommunen werden von der Landkreisver-
waltung nicht empfohlen und soll es aus Sicht der Kommunen 
in diesem Jahr nicht oder nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
in Form von Kranzniederlegungen mit anschließender Veröffent-
lichung im Mitteilungsblatt geben. Kreis und Kommunen haben 
sich zudem darauf geeinigt, auf sonstige Ehrungsveranstaltungen 
wie Blutspenderehrungen oder Jubilarbesuche zu verzichten. St.- 
Martin-Umzüge sollen nur in festen Kita-Gruppen und mit den 
Erzieherinnen, aber ohne Eltern oder andere Zuschauer stattfin-
den. Bei den Feuerwehren sollen lediglich Einsätze gefahren 
werden, es soll aber kein Übungsbetrieb stattfinden.
Die Dienststellen der Landkreisverwaltung will Dr. Bläse weiterhin 
geöffnet halten: „Ich empfehle aber allen, vorab wo immer mög-
lich einen Termin mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu ver-
einbaren. So können Wartezeiten und damit auch unnötige Kon-
takte mit anderen Besuchern vermieden werden.“ Für Besuche 
in den Kliniken Ostalb und den Alten-, Pflege- und Behinderten-
einrichtungen gilt Stand heute die einschlägige Corona-Verord-
nung des Landes. Danach sind Besuche in den Einrichtungen 
unter bestimmten Voraussetzungen nach wie vor möglich. „Hier 
müssen wir einen Weg finden, unsere Risikogruppen ausreichend 
vor dem Virus zu schützen, sie aber gleichzeitig nicht sozial zu 
isolieren. Bitte seien Sie im Interesse Ihrer eigenen Angehörigen 
und anderer Patienten und Bewohner bei Besuchen besonders 
vorsichtig und sensibel, damit das Virus nicht dort hineingetragen 
wird!“, betont Dr. Bläse.

Flächennutzungsplan/Öffentliche Auslegung

91. FNP-Änderung im Bereich  
„Bolzensteig IV“ in der Gemeinde Hüttlingen
Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB
des Entwurfs zur Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) 
im Bereich „Bolzensteig IV“ in der Gemeinde Hüttlingen, 91. 
FNP-Änderung vom 15. Juli 2020 (gefertigt vom Stadtpla-
nungsamt Aalen) und Begründung vom 9. Oktober 2020 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Aalen hat in seiner Sitzung am 2. November 2020 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich „Bolzensteig 
IV“ in der Gemeinde Hüttlingen (91. FNP-Änderung) sowie die 
Begründung zur 91. FNP-Änderung gebilligt und seine öffentliche 
Auslegung beschlossen.
Die 91. FNP-Änderung erfolgt gemäß § 3 Abs. 3 BauGB im Paral-
lelverfahren zum Bebauungsplan „Bolzensteig IV, 3. Erweiterung“. 
Dem Inhalt der 91. FNP-Änderung wurde zugestimmt (Stand 
15.07.2020).
Der Entwurf zur 91. FNP-Änderung im Bereich „Bolzensteig IV“ 
vom 15. Juli 2020 und die Begründung vom 9. Oktober 2020 
werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19. November 
2020 bis 21. Dezember 2020, je einschließlich, im Rathausfoyer 
in 73430 Aalen, Marktplatz 30, während der üblichen Dienst-
stunden öffentlich zu jedermanns Einsichtnahme ausgelegt. 
Zur gleichen Zeit werden die Unterlagen auch bei den Bürger-
meisterämtern in 73457 Essingen, Rathaus, Rathausgasse 9 und 
in 73460 Hüttlingen, Rathaus, Schulstraße 10 öffentlich ausgelegt.
Als Informationsgrundlage sind die Unterlagen parallel auch im 
Internet unter www.aalen.de > Entwickeln > Bauen > Bauleit-
planung oder über die Adresse www.aalen.de/bauleitplanung 
(während des v. g. Zeitraumes) abrufbar.
Diese Informationsmöglichkeit ist ausschließlich für die Beteili-
gung der Öffentlichkeit im Flächennutzungsplan-Verfahren be-
stimmt. Bei einer unzulässigen Weiterverarbeitung eines Flächen-
nutzungsplan-Entwurfes übernimmt die Stadt Aalen keine 
Gewährleistung (Verbindlichkeit haben nur die Originale). 
Es wird darauf hingewiesen, dass die förmliche Auslegung im 
Sinne des § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB nur im Rathaus 
Aalen, auf den Rathäusern Essingen und Hüttlingen und im In-
ternet vorgenommen wird. Auskünfte werden dort durch das 
Stadtplanungsamt gegeben.
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
und § 1a BauGB wurde eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht dokumentiert 
wurden.
Es liegen Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspek-
ten vor:
Umweltbericht mit Bestandsbeschreibung, Vorbelastungen, Ent-
wicklungsprognose und Eingriffsbewertung und -ermittlung zu 
den Schutzgütern
• Boden: Schutzgebiete, Geologie und Bodentypen, Boden-/

Flächennutzung
• Wasser: Schutzgebiete, Grundwasser, Oberflächengewässer
• Klima und Luft: Klimatop, Kalt- und Frischluft
• Tiere und Pflanzen: Schutzgebiete, Biotopstrukturen und Art-

vorkommen
• Landschafts- und Ortsbild: Naturraum, Landschaftsbild, Einseh-

barkeit
• Erholung/Mensch und Gesundheit: Wegeverbindungen, Ab-

stand zu Wohnen
• Kultur- und Sachgüter: Bodendenkmal (Grabhügelfeld)
Sonstige umweltbezogene Stellungnahmen und Informationen 
für den Geltungsbereich der 91. FNP-Änderung liegen nicht vor.
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schrift-
lich, elektronisch (stadtplanungsamt@aalen.de), zur Niederschrift 
beim Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 30, 73430 Aalen) oder 
über das im Internet unter www.aalen.de/planungsbeteiligung 
eingerichtete Kontaktformular abgegeben werden. Es wird ge-
beten, die volle Anschrift anzugeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
die 91. FNP-Änderung unberücksichtigt bleiben können.
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Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.

Aalen, 6. November 2020
Bürgermeisteramt Aalen
Rentschler
Oberbürgermeister

Flächennutzungsplan/Öffentliche Auslegung

93. FNP-Änderung im Bereich „Hüttlingen-
Süd II“ in der Gemeinde Hüttlingen
Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB
des Entwurfs zur Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) 
im Bereich „Hüttlingen-Süd II“ in der Gemeinde Hüttlingen, 
93. FNP-Änderung vom 9. Oktober 2020 (gefertigt vom Stadt-
planungsamt Aalen) und Begründung vom 9. Oktober 2020 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Aalen hat in seiner Sitzung am 2. November 2020 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich „Hüttlingen-
Süd II“ in der Gemeinde Hüttlingen (93. FNP-Änderung) sowie 
die Begründung zur 93. FNP-Änderung gebilligt und seine öffent-
liche Auslegung beschlossen.
Die 93. FNP-Änderung erfolgt gemäß § 3 Abs. 3 BauGB im Paral-
lelverfahren zum Bebauungsplan „Hüttlingen-Süd II“. Dem Inhalt 
der 93. FNP-Änderung wurde zugestimmt (Stand 09.10.2020).
Der Entwurf zur 93. FNP-Änderung im Bereich „Hüttfeld-Süd II“ 
vom 9. Oktober 2020 und die Begründung vom 9. Oktober 2020 
werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19. November 
2020 bis 21. Dezember 2020, je einschließlich, im Rathausfoyer 
in 73430 Aalen, Marktplatz 30, während der üblichen Dienst-
stunden öffentlich zu jedermanns Einsichtnahme ausgelegt. 
Zur gleichen Zeit werden die Unterlagen auch bei den Bürger-
meisterämtern in 73457 Essingen, Rathaus, Rathausgasse 9 und 
in 73460 Hüttlingen, Rathaus, Schulstraße 10 öffentlich ausgelegt.
Als Informationsgrundlage sind die Unterlagen parallel auch im 
Internet unter „www.aalen.de > Entwickeln > Bauen > Bauleit-
planung“ oder über die Adresse www.aalen.de/bauleitplanung 
(während des v. g. Zeitraumes) abrufbar.

Diese Informationsmöglichkeit ist ausschließlich für die Beteili-
gung der Öffentlichkeit im Flächennutzungsplan-Verfahren be-
stimmt. Bei einer unzulässigen Weiterverarbeitung eines Flächen-
nutzungsplan-Entwurfes übernimmt die Stadt Aalen keine 
Gewährleistung (Verbindlichkeit haben nur die Originale). 
Es wird darauf hingewiesen, dass die förmliche Auslegung im 
Sinne des § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB nur im Rathaus 
Aalen, auf den Rathäusern Essingen und Hüttlingen und im In-
ternet vorgenommen wird. Auskünfte werden dort durch das 
Stadtplanungsamt gegeben.
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
und § 1a BauGB wurde eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht dokumentiert 
wurden.
Es liegen Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspek-
ten vor:
Umweltbericht mit Bestandsbeschreibung, Vorbelastungen, Ent-
wicklungsprognose und Eingriffsbewertung und -ermittlung zu 
den Schutzgütern
• Boden: Geologie und Bodentypen, Boden-/Flächennutzung
• Wasser: Schutzgebiete, Grundwasser, Oberflächengewässer, 

Hochwasser
• Klima & Luft: Kaltluftentstehung, Vermeidung von Luftschad-

stoffen
• Tiere & Pflanzen: Schutzgebiete, Biotopstrukturen, Artenvor-

kommen und -schutz
• Landschafts- und Ortsbild: Landschafts- und Naturraum, Ein-

grünung
• Erholung, Mensch und Gesundheit: Vorbelastungen durch 

Straßen und Betrieb
• Kultur- und Sachgüter: keine Beeinträchtigungen

Sonstige umweltbezogene Stellungnahmen und Informationen 
für den Geltungsbereich der 93. FNP-Änderung liegen nicht vor.
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schrift-
lich, elektronisch (stadtplanungsamt@aalen.de), zur Niederschrift 
beim Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 30, 73430 Aalen) oder 
über das im Internet unter www.aalen.de/planungsbeteiligung 
eingerichtete Kontaktformular abgegeben werden. Es wird ge-
beten, die volle Anschrift anzugeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
die 93. FNP-Änderung unberücksichtigt bleiben können.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
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Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.
Aalen, 6. November 2020
Bürgermeisteramt Aalen
Rentschler
Oberbürgermeister

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde Essingen
TERMINE
Alle Gottesdienste fi nden bis auf Weiteres 
statt unter Vorbehalt möglicher Änderungen 
durch aktuelle Corona-Verordnungen.
Fr., 6. November 2020 
19.30 Uhr Bauausschuss fi ndet nicht statt! 
So., 8. November 2020
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres

Wochenspruch: Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden 
Gottes Kinder heißen.  (Mt. 5, 9) 
 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fleisch-Erhardt)
  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
 11.45 Uhr Kirche für Knirpse online mit dem Essinger Mar-

tinsritt 2020, s. u. Verschiedenes
Mo., 9. November 2020
 14.00 Uhr Seniorennachmittag entfällt!
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe entfällt!
Di., 10. November 2020
 14.00 Uhr Kein Frauenkreis!
 20.00 Uhr Keine Kirchenchorprobe!
Mi., 11. November 2020
 15.00 Uhr Konfi rmandenunterricht Gruppe 1 (Gemeindehaus)
 16.00 Uhr Konfi rmandenunterricht Gruppe 2 (Kirche)
Do., 12. November 2020
 14.00 Uhr Seniorennachmittag entfällt!
Fr., 13. November 2020
 14.00 Uhr Seniorennachmittag entfällt! 
So., 15. November 2020
 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Krannich)
 11.45 Uhr Tauffeier (Pfarrer Krannich)

VERSCHIEDENES
Kirche für Knirpse online
Liebe Knirpse, liebe Eltern!
In diesem Jahr können wir lei-
der keine Kirche für Knirpse 
miteinander feiern und auch 
der Martinsumzug muss entfal-
len! Dafür hat das Team der 
Kirche für Knirpse bereits vor 
einigen Wochen ein Video ge-
dreht, in dem ihr den Martins-
ritt sehen könnt und mit uns 
singen und feiern könnt. Das 
Video fi ndet ihr ab Sonntag, 

8. November 2020, 11.45 Uhr, auf unseren Kanälen bei YouTube 
(Essingen evangelisch) und unter www.facebook.com.essingen.
evangelisch.

Kirche in Zeiten der Pandemie
Seit dieser Woche gilt nun wieder landesweit ein Lockdown. Die 
meisten sozialen Treffpunkte wie Sporttraining oder Kulturveran-
staltungen sind untersagt. Lediglich der Bereich der außerschu-
lischen Kinder- und Jugendbildung wie Musikschulen ist noch 
zulässig, dazu gehört auch der Konfi rmandenunterricht oder der 
Einzelunterricht für Jungbläser durch den Posaunenchor. Das Ge-
meindehaus kann darum aktuell nur noch dafür sowie für die 
Gremienarbeit etwa des Kirchengemeinderats genutzt werden. 

Gottesdienste dürfen wir auch weiter feiern. In den Gottesdiens-
ten wie auch im Konfi rmandenunterricht muss die ganze Zeit 
eine Alltagsmaske getragen werden. Wie bereits im Frühjahr wer-
den unsere Gottesdienste auf max. 30-35 Minuten verkürzt. Die 
Taufen fi nden im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst um 
11.45 Uhr statt. Trauerfeiern sind weiterhin in der Essinger Fried-
hofshalle möglich. Es dürfen nach der Landesverordnung derzeit 
max. 100 Trauergäste teilnehmen. Wir bitten darum, dass die 
Trauerhalle insbesondere für die Trauerfamilie freigehalten wird. 
Sollten Sitzplätze im Rahmen der geltenden Bestimmungen frei 
sein, dürfen sich natürlich gern auch weitere Trauergäste in die 
Halle setzen. 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 
 

Um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 bestmöglich 
zu reduzieren, bitten wir Sie folgende Hygienevorschriften 
zu beachten: 
 
Aktuell dürfen 70 Einzelpersonen oder maximal 100 Perso-
nen in Familiengemeinschaft an unseren Gottesdiensten 
teilnehmen.  
 
Bitte tragen Sie während des gesamten Gottesdiens-
tes eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung. 
 

Wir müssen alle Gottesdienstbesucher namentlich 
mit ihren Kontaktdaten erfassen. Hierzu führt unser 
Kirchendienst am Eingang eine Liste, die nach vier 

Wochen vernichtet wird. 
 
Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand voneinander 
ein. Angehörige desselben Haushalts können zu-
sammensitzen. Setzen Sie sich bitte nur an die 
markierten Stellen.  
 

An den Eingängen steht ein Händedesinfektionsmit-
tel für Sie bereit.  
 

Bitte folgen Sie den Hinweisen unseres Kirchendienstes. 
 
Falls Sie Symptome einer Atemwegserkrankung auf-
weisen oder in den letzten 14 Tagen direkten Kon-
takt zu Erkrankten hatten, ist eine Teilnahme am 
Gottesdienst leider nicht möglich. 
 
Ihr Pfarrer Torsten Krannich und der Essinger Kirchengemeinderat! 

Buchpräsentation
Vier Jahre dauerte die Arbeit an dem Buch „Die Epitaphe der 
Freiherren von Woellwarth“ – nun wurde das 200-seitige Werk 
der Öffentlichkeit präsentiert. 115 Gedenksteine und Grabplatten 
der adligen Familie stellen die Autoren Gabi und Wolfgang Go-
kenbach, Torsten Krannich sowie Siegfried Leidenberger in dem 
neuen Band ausführlich vor. 
Bürgermeister Wolfgang Hofer begrüßte die auf Abstand sitzen-
den Besucher in der Essinger Quirinuskirche zur Buchpräsentati-
on, die ursprünglich im Kloster Lorch stattfi nden sollte, dann aber 
kurzfristig verlegt wurde. 

Professor Dr. Franz Brendle 
von der Tübinger Universität 
beleuchtete in seinem Vor-
trag die Rolle der Reichsritter, 
denen auch die Freiherren 
von Woellwarth angehörten. 
Die Reichsritter waren direkt 
dem Kaiser unterstellt und 
entzogen sich damit dem Ein-
fl uss der Fürsten. 

Geschichtsprofessor 
Dr. Franz Brendle hielt 
den Festvortrag.
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Dr. Rainer Lächele bescheinigte den Autoren wissenschaftlich 
fundierte Arbeit und lobte die schöne Gestaltung der Publikation 
sowie das informative Register. Er habe einiges dazugelernt, 
sagte der Unternehmenshistoriker. 
Philipp von Woellwarth als Vertreter der Freiherren zeigte sich 
überwältigt von dem neuen Buch. Dadurch würde er seine Fami-
liengeschichte besser kennenlernen, sagte er und dankte den 
Autoren im Namen seiner Familie für die aufgebrachte Zeit und 
Energie. Ebenso dankte er den zahlreichen Spendern, die dieses 
Projekt erst möglich gemacht haben. 
Ein Jazztrio mit Moritz von Woellwarth, Tobias Knecht und Chris-
tian Bolz sorgte für die musikalische Umrahmung.
Das Buch „Die Epitaphe der Freiherren von Woellwarth“ kostet 
20 Euro und ist im Pfarramt Essingen erhältlich. 
Kontakt: Pfarramt.Essingen@elkw.de oder Tel. 07365/222.

Dr. Torsten Krannich (li.) und Siegfried Leidenberger (re.) über-
reichten das neue Buch an Philipp von Woellwarth.

Auflegung Haushaltsplan
Bis 10. November 2020 wird der Haushaltsplan der Ev. Kirchen-
gemeinde Essingen im ev. Gemeindebüro öffentlich aufgelegt. 
Interessierte Gemeindeglieder können zu den üblichen Öffnungs-
zeiten Einsicht nehmen. 

Evang. Pfarramt
Pfarrer Dr. Torsten Krannich
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 66 81
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Sekretärin: Simone Pfleiderer
Dienstag bis Donnerstag  von   9.30 – 11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag  von 16.00 – 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de
Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil: 0171/9415686
Gemeindediakonat
Jürgen Schnotz, Hauptstr. 1, Tel. 352
E-Mail: diakonat.essingen@elkw.de
Mesner-Team (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil: 0171/9415686
Hausmeister des evang. Gemeindehauses
Herr Vizkeleti, Tel. 017628775571, Mail: f.vizkeleti@online.de
Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“
Christine Treiber, Tel. 5020
Kirchenpflege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9.30 - 11.30 Uhr
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 019 149
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE96614500500110019149
VR Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 340 002
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE12614901500035340002
Bürozeit der Diakonie-Sozialstation: 
Mittwoch 13.00 - 14.00 Uhr,
in der Kirchgasse 20, Tel. 964280
Schauen Sie mal vorbei: 
www.essingen-evangelisch.de oder
www.facebook.com/essingen.evangelisch

Bürozeit der Diakonie-Sozialstation: Mittwoch 13.00-14.00 Uhr,
in der Kirchgasse 20, Tel. 964280
Schauen Sie mal vorbei: www.essingen-evangelisch.de
www.facebook.com/essingen.evangelisch

Katholische Kirchengemeinde 
Herz Jesu Essingen

Pandemiestufe 3 und verschärfte Hygiene-
auflagen
Seit 19. Oktober 2020 gilt in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart die dritte Stufe des Pandemie-
stufenplans. Wir möchten nochmals auf die 

damit verbundenen Maßnahmen für die Feier von Gottesdiensten 
hinweisen und dringend um Einhaltung bitten.

• Verpflichtende Teilnehmererfassung:
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an den Gottesdiensten per 
E-Mail oder telefonisch im Pfarrbüro an. Dies erleichtert uns die 
Erfassung der Teilnehmer und hilft bei der Planung der Platzver-
gabe. Nicht angemeldete Personen können teilnehmen, sofern 
noch Plätze zur Verfügung stehen.

• Maskenpflicht während des Gottesdienstes:
Ausnahmen – auch aus gesundheitlichen Gründen – dürfen wir 
ausdrücklich nicht machen.

• Verbot von Gemeindegesang:
Weiterhin möglich ist jedoch das Mitwirken von kleinen Chor-
gruppen.
Veranstaltungen im Gemeindehaus sind nur noch für liturgische 
und unmittelbar notwendige seelsorgerische Zwecke sowie für 
zwingend notwendige Gremienarbeit in Präsenzsitzungen möglich.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstützung für 
diese Maßnahmen. Sie dienen dazu, unser aller Gesundheit zu 
schützen.

Samstag, 7. November 2020
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit
 19.00 Uhr heilige Messe
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Fachsenfeld)
 17.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld))
Sonntag, 8. November 2020 – 32. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Weish 6, 12-16, APs: Ps 63 (62), 2.3-4.5-6.7-8 (R: vgl. 2)
L2: 1 Thess 4, 13-18 Ev: Mt 25, 1-13
 9.00 Uhr heilige Messe
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Dienstag, 10. November 2020
 11.00 Uhr Andacht im Pflegewohnheim
Freitag, 13. November 2020
 17.00 Uhr Rosenkranz (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
Samstag, 14. November 2020
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit
 19.00 Uhr heilige Messe
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Fachsenfeld)
 17.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Sonntag, 15. November 2020, 33. Sonntag im Jahreskreis
L1: Spr 31, 10-13.19-20.30-31, APs: Ps 128 (127), 1-2.3.4-5 
(R: vgl. 1a)
L2: 1 Thess 5, 1-6, Ev: Mt 25, 14-30
 10.30 Uhr heilige Messe
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)

Mitgliedsbeitrag für das Missio-Magazin „Kontinente“
Liebe Missio-Mitglieder!
Im November wird der diesjährige Mitgliedsbeitrag 2020 zur 
Zahlung fällig. 
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Da coronabedingt dieses Jahr nicht per-
sönlich bei Ihnen kassiert wird, bitten 
wir Sie, den Jahresbeitrag in Höhe von 
10,— E, in einem Umschlag mit Ihrem 
Namen u. Vermerk: „MISSIO-Beitrag“ 
im kath. Pfarramt einzuwerfen, damit 
dieser bis spätestens 30. November 
2020 an das Internationale Kath. Mis-
sionswerk Aachen weitergeleitet wer-
den kann. Die Ausgabe Nov./Dez. 2020 
(mit Quittungsbeleg) wird Ihnen zuge-
stellt.

Im Voraus ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung, 
bleiben Sie gesund und passen Sie bitte auf sich auf!
Es grüßt Sie herzlich,
Ida Eichinger, Ihre Missio-Zustellerin

Kath. Pfarramt Herz Jesu Essingen, 
Heerweg 11, Tel. 202, Fax 921317
Öffnungszeiten:
Dienstag + Mittwoch 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr - 17.00 Uhr
E-Mail: herz-jesu.essingen@drs.de
Internet: se-rems-welland.drs.de
Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Rems-Welland“: 
Pfarrer Andreas Frosztega, Tel. 07366/6323,
Fax 07366/922875
E-Mail: KathPfarramt.Dewangen@drs.de
Sprechzeiten mit Pfarrer Andreas in Essingen
donnerstags ab 17 Uhr (nach telefonischer Voranmeldung)
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Dr. Daniel Krähmer, Birnenweg 2, 73457 Essingen,
Tel. 07365/390788
Konten der Kath. Kirchenpflege:
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 070 762
IBAN: DE47 6145 0050 0110 0707 62
BIC: OASPDE6AXXX
VR-Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 366 001
IBAN: DE28 6149 0150 0035 3660 01
BIC: GENODES1AAV

Evangelische Kirchengemeinde Lauterburg
Sonntag, 8. November 2020 
9.20 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fleisch-Erhardt)
Die Dauer des Gottesdienstes wird wieder auf 
ca. 35 Minuten reduziert. Seit 23. Oktober 
2020 gilt folgende Anordnung des OKR. „In 
Landkreisen, in denen die 7-Tages-Inzidenz 
über 50/100.000 Einwohner liegt und dies von 

den örtlich zuständigen Behörden festgestellt ist, wird auf das 
gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen verzichtet. Die 
Verpflichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt für 
die gesamte Dauer des Gottesdienstes. Die Erfassung der Teil-
nehmenden wird verpflichtend.“ (An jedem Platz liegt ein Papier 
und ein Stift aus, mit der Bitte, sich mit Namen einzutragen.)
Mittwoch, 11. November 2020
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht von Gruppe 2 der Essinger-

Lauterburger Konfis; beginnt in der Quirinuskirche; 
Jugendreferent Alexander Blümel führt in die digitale 
Bibel-Entdeckergruppe ein. 

Freitag, 13. November 2020 
Es ist noch offen, ob Kinder-
stunde und Jungschar angebo-
ten werden. Es werden auch die Familien gefragt 
und informiert. 

In der Seniorenarbeit findet die „Freitagsgruppe“ in Essingen, zu 
der auch die Lauterburger eingeladen waren, nicht statt.

Sonntag, 15. November 2020 
 9.20 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Krannich)
Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet ohne Teilnahme der 
Öffentlichkeit statt. Die Glocken läuten um 10.35 Uhr. 

Zur Corona-Situation:
Das Gemeindehaus ist geschlossen, außer für Konfirmanden-
unterricht und KGR-Sitzungen. Für die Kinder- und Jugendarbeit 
ist die Entscheidung zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch nicht gefallen. 

Kindergarten
Wir suchen eine Pädagogische Fachkraft 
als Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
i.d.R.an 2 Vormittagen pro Woche. 
(Genauere Infos auf unserer Internetseite)

Kontakt
Ev. Pfarramt Lauterburg
Pfarrerin Fleisch-Erhardt,
Bäckergasse 7
Tel. 07365/6880, Fax 07365/919471
E-Mail: pfarramt.lauterburg@elkw.de
Schauen Sie mal vorbei auf unserer Internet-Seite:
http://www.lauterburg-evangelisch.de;
Pfarrerin Fleisch-Erhardt ist unter der Telefonnummer des 
Pfarramts zu erreichen. 
Gemeindesekretariat: Sonja Bäurle ist mittwochs von 13.15 
bis 15.45 Uhr anzutreffen. 
E-Mail: ev.pfarramtsbuero.lauterburg@t-online.de
Mesner: Helmut und Renate Kutschker, Tel. 07365/5865
Evang. Kirchenpflege: Gertraud Mergner, Tel. 07365/5379
Bankverbindungen:
KSK Ostalb, Aalen: (BLZ 614 500 50) - Kto.-Nr. 110 063 281
IBAN: DE 80 6145 0050 0110 0632 81, BIC: OASPDE6AXXX
VR-Bank, Aalen: (BLZ 614 901 50) - Kto.-Nr. 38 192 004 
IBAN: DE 87 6149 0150 0038 1920 04, BIC: GENODES1AAV

Neuapostolische Kirchengemeinde Essingen
Sonntag, 8. November 2020
10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst durch unseren 
Stammapostel aus Nürtingen
oder alternativ
10.00 Uhr Livestream/Telefonübertragung Gottes-
dienst

Mittwoch, 11. November 2020
 20.00 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung)
Sonntag, 15. November 2020
 9.30 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung)
 10.00 Uhr Jugendgottesdienst durch BÄ Simmerling in Lorch

VEREINSNACHRICHTEN

+++ Bitte um Beachtung +++
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie muss 
die Mitgliederversammlung des TSV Essingen am 13. November 
2020 in der Schlossscheune leider entfallen. Wir bitten um Ver-
ständnis für diese Entscheidung, die ausschließlich dem Schutze 
der Gesundheit unserer Mitglieder dient.
Der Vorstand
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Abteilung Fußball
Auch der Amateurfußball ist jetzt wieder wegen 
der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. 
Wie am 29.10.2020 vom Württembergischen 
Fußballverband verkündet wurde, findet zunächst 
bis Ende November kein Trainings- und Spielbe-

trieb bei Jugend und Aktiven im Amateurbereich statt. Die Sport-
anlagen sind gesperrt und wie und wann es dann weitergehen 
wird, werden sicherlich erst die nächsten Wochen zeigen. Für 
weitere Entscheidungen der Bundesregierung und den Sportver-
bänden werden die Fallzahlen und der Verlauf des Covid-19 Virus 
erheblich dazu beitragen. 
Die Fußballabteilung wünscht ein baldiges Wiedersehen auf dem 
Sportplatz und bleibt alle gesund. 

Amateurfußball wird ausgesetzt. Entscheidung vom 29.10.2020

LAC Essingen
Wolfgang Schmidt siegt in Hockenheim
Tagessieg für den LAC Essingen über 10 km 
Herbstzeit ist Laufzeit. Leider in diesem Jahr nur 
sehr eingeschränkt. Kurz vor dem Lockdown nutz-
te Wolfgang Schmidt noch die optimalen Bedin-
gungen für eine gute Laufzeit und für Qualifikati-
onsnormen in Hockenheim.
Der Kurs ist schnell. Der Hockenheimring ist unter 

den Straßenläufern über die 10 Kilometer als Laufstrecke für 
schnelle Zeiten bekannt. In diesem Jahr konnten nur 500 Läufer 
an den Start gehen. Das Kontingent war schnell ausgeschöpft. 
Einer der Glücklichen war der Essinger. Zweimal muss die Strecke 
von 5 Kilometern auf dem Hockenheimring gelaufen werden. 
Wolfgang Schmidt zeigte keine Schwäche und so gelangen ihm 
fast zwei gleich schnelle Runden. Am Ende sicherte er sich in 
39:15 Minuten mit über 2 Minuten Vorsprung den Sieg in der 
Altersklasse M55 und sicherte sich nebenbei die Qualifikations-
norm für die Deutschen Meisterschaften. 

LAC-Training im November 
Leider können wir trotz des funktionierenden 
Hygienekonzepts seit Montag, 02.11.2020, bis 
voraussichtlich 30.11.2020, aufgrund der neuen 
Coronaregelungen kein vereinsbezogenes Trai-
ningsangebot anbieten. ReStart des geregelten 
vereinsbezogenen Trainingsbetriebes wäre nach 
heutigem Stand der 01.12.2020. 

Individualsport ist mit maximal zwei Personen oder einem 
Haushalt weiterhin erlaubt. Die Trainer werden euch Trainings-

programme, wie bereits im Frühjahr, zur Verfügung stellen. Even-
tuell wird es auch wieder das eine oder andere Online-Trainings-
angebot geben. Informationen und Details dazu gibt es direkt 
über eure zuständigen Trainer*innen. 
Passt auf euch auf und bleibt gesund!

Hobbyfußballer gesucht
Die Hobbyfußball-Gruppe des LAC Essingen 
möchte gerne etwas größer werden und sucht 
deshalb Nachwuchs. Das Alter spielt für die LAC-
Fußballgruppe keine entscheidende Rolle. Der 
Reiz ergibt sich aus der Mischung von jungen, ak-
tiven Spielern und den Älteren. Momentan haben 
wir Spieler von 20 bis 65 Jahren. Jeder bringt sich 

im Rahmen seiner konditionellen und spielerischen Möglich-
keiten ein.
Alle unsere Hobbyfußballer haben zwar stets den Ehrgeiz zu 
gewinnen, doch im Vordergrund steht der Spaß am Teamsport 
und der Bewegung. Herrliche Tore und lustige Szenen sind in 
jedem Training garantiert.
Du möchtest auch mal reinschnuppern oder dazugehören? Wir 
sind immer an neuen Spieler/innen interessiert. Nimm einfach 
Kontakt mit uns auf.
E-Mail: geschaeftsstelle@lac-essingen.de
Wo: Wenn gespielt wird, dann trifft sich jeden Dienstagabend 
eine bunt gemischte Gruppe von Kick-Interessierten zum Hallen-
training in Essingen. Je nach Jahreszeit findet dies in der Schön-
brunnenhalle oder in der Remshalle statt.

Skiclub Essingen
Update Trainingsaktivitäten - Einstellung des 
Sportbetriebs
Seit 02.11.2020 müssen wir leider wieder alle 
sportlichen Aktivitäten (Treffs und Hallentrai-
nings) des Skiclubs einstellen.

Die neue Corona-Verordnung lässt hier keinen Spielraum für den 
Amateur- und Freizeitsport.
Die aktuelle Verordnung gilt zunächst bis Ende November 2020; 
wie es danach weitergeht, müssen wir abwarten.
Wir werden dazu dann zu gegebener Zeit auf der Homepage und 
im Mitteilungsblatt der Gemeinde die Teilnehmer informieren.
BLEIBT GESUND
Der Vorstand

Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen
Nachdem eben die Kulturinitiative 
Schloss-Scheune Essingen die Aus-
stellung „An die Wand mit den Son-
nenkringeln“ der Künstler Erwin und 
Margrit Echternacht eröffnet hat, er-

geben sich aufgrund der neuen Corona-Regeln wichtige Än-
derungen. 
Leider mussten wir die erfolgreiche Ausstellung bereits 
schließen und die Finissage am 8. November 2020 muss 
entfallen. Das ist angesichts des großen Interesses sehr be-
dauerlich. 
Ebenfalls kann die Mitgliederversammlung am 6. November 
2020 im Gasthof „Rose“ in Essingen nicht stattfinden. Wenn 
sich die Lage im Jahr 2021 wirklich verbessert hat, wird die 
Mitgliederversammlung nachgeholt. Die Kulturinitiative bittet 
dafür um Verständnis.

Förderverein Dorfhaus Lauterburg
Aufgrund der aktuellen Lage fällt nun auch der 
Ersatztermin unserer Jahreshauptversamm-
lung am 13. November 2020 um 19.30 Uhr im 
Dorfhaus Lauterburg aus!
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Geplant ist, für die Jahreshauptversammlung einen neuen Termin 
im Dezember zu fixieren. Dieser wird dann zeitnah bekannt ge-
geben.
Der Vorstand des Fördervereins Dorfhaus Lauterburg e.V.

Schützenverein Essingen
Aufgrund der momentanen Corona-Lage wird das 
Schützenhaus für den Trainings- und Gaststätten-
betrieb voraussichtlich bis Ende November ge-
schlossen .
Die Königsfeier, ursprünglich für den 07.11.2020 
geplant, wird auf das nächste Jahr verschoben.

Arbeiterwohlfahrt Württemberg  
Ortsverein Essingen

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde,
leider muss aus aktuellem Anlass die für den 
27.11.2020 geplante Weihnachtsfeier abgesagt 
werden. 
Bleibt weiterhin gesund!
Cl. Reißer, 1. Vorsitzende

Ortsgruppe Essingen 
Absage der Mitgliederversammlung und des restlichen Jahres-
programms
Das Vorstands-Team der Ortsgruppe Essingen sagt, veranlasst 
durch die aktuellen Corona-Bestimmungen, den Termin der Mit-
gliederversammlung am 20. November 2020 ab. Wir hoffen auf 
Verständnis für diese Entscheidung und kündigen schon mal den 
Termin zur MV am 19. März 2021 im Gasthof zur Rose in Essingen 
an. Die Jahresabschlusswanderung sowie der Familienabend 
werden ebenfalls nicht stattfinden. Die verbleibenden geplanten 
Aktivitäten der Wandergruppe Silberdistel sind bereits abgesagt. 
Wir hoffen auf ein entspannteres und unternehmungslustigeres 
Jahr 2021. 
In diesem Sinne: bleibt gesund.
Das Vorstandsteam

Bürgerstiftung Essingen und Förderverein 
Essinger Seniorenbetreuung

         

Absage des Vortrags „Vorsicht, Abzocke!“ 
Der gemeinsam von Bürgerstiftung und Förder-
verein Seniorenbetreuung organisierte Vortrag „Vorsicht Abzo-
cke!“, geplant am 14.11.2020 in der Schlossscheune, kann auf-
grund der Corona-Beschränkungen leider nicht stattfinden und 
soll nachgeholt werden. 

Absage „Kaminabende“
Zudem müssen auch die Gesprächsrunden der Bürgerstiftung 
„Kaminabende“ coronabedingt verschoben werden.
Um Beachtung wird gebeten.

SONSTIGES

IHK Ostwürttemberg
IHK-Sprechtage 
Förderprogramme und Check Industrie 4.0 
Am 17. November 2020 veranstaltet die IHK Ostwürttemberg 
wieder ihren kostenfreien Sprechtag Finanzierung. Finanzexper-
ten der L-Bank Baden-Württemberg und der Bürgschaftsbank 
Baden-Württemberg beraten zu Förderprogrammen und Finan-
zierungskonzepten für Gründungsvorhaben, Unternehmensnach-
folgen oder betrieblichen Investitionen. Zu diesen Gesprächen 
können sich auch Handwerksunternehmen anmelden. 
Am selben Tag findet auch der kostenfreie Sprechtag Unterneh-
mensberatung statt. Das RKW ist eingebunden in die Mittel-
standsförderung des Landes und verschafft Betrieben Zugang zu 
bezuschussten Beratungen durch über 150 selbstständige Fach-
berater. Themen sind Betriebswirtschaft, Vertrieb, Export oder 
Unternehmensnachfolge. Neu im Angebot ist auch Unterneh-
mens-Check Industrie 4.0. Hier erhalten Unternehmen eine 
Standortbestimmung zum Thema Industrie 4.0 mit Handlungs-
empfehlungen. 
Die vertraulichen Beratungsgespräche finden in der IHK Ost-
württemberg, Heidenheim statt. Es wird ein individueller Termin 
vereinbart, daher bittet die IHK um eine Anmeldung bis spätes-
tens 10. November 2020. Nähere Informationen und Anmeldung 
bei Rita Grubauer, Tel. 07321/324-182 oder grubauer@ostwuert-
temberg.ihk.de oder unter www.ostwuerttemberg.ihk.de.

IHK: Online-Vortrag 
Erfolgreiche Existenzgründung im Nebenerwerb 
Die Selbstständigkeit im Nebenerwerb sollte gut geplant sein. 
Viele neue Fragen aus dem Unternehmerleben, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie das Risiko, den Zeitaufwand zu 
unterschätzen, erschweren den Start. Auch in Zeiten der Corona-
Krise möchte die IHK Ostwürttemberg alle Gründungsinteressier-
ten informieren und bietet dazu kostenlose Online-Vorträge für 
die Selbstständigkeit im Nebenerwerb an. 
Wie sollte der Nebenerwerb organisiert werden? Welche recht-
lichen Erfordernisse gibt es? Ist es lohnend, sich im Nebenerwerb 
selbstständig zu machen? Das sind nur einige der Fragen, die 
beantwortet werden. Dabei besteht auch für die Teilnehmer die 
Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. 
Der nächste Online-Vortrag findet am 19. November um 17.00 
Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten. Weitere Informationen und 
Anmeldung bei der IHK Ostwürttemberg: Rita Grubauer, Tel. 
07321/324-182, grubauer@ostwuerttemberg.ihk.de oder online 
unter www.ostwuerttemberg.ihk.de.

IHK: Online-Vortrag 
Informationen zur Existenzgründung 
Das 1x1 des Gründens 
Eine Existenzgründung ist ein Schritt in die berufliche Selbst-
ständigkeit, der gut geplant und durchdacht werden sollte. Mit 
dem richtigen Konzept eröffnen sich ungeahnte Chancen und 
Möglichkeiten. Viele Aufgaben werden jedoch auch neu sein und 
Gründer können nur auf wenige Erfahrungswerte zurückgreifen. 
Für die IHK Ostwürttemberg ist es eine wichtige Aufgabe, po-
tenzielle Existenzgründer auch in Zeiten der Corona-Krise um-
fassend zu beraten und den Start in die Selbstständigkeit zu be-
gleiten. 
Dazu bieten die IHK zwei aufeinander aufbauende kostenlose 
Online-Vorträge an. Die Online-Vorträge finden am 24. und 25. 
November 2020 jeweils um 15.00 Uhr statt und dauern ca. 90 
Minuten. Im ersten Teil geht es um rechtliche Rahmenbedingun-
gen, im zweiten Teil um die Erstellung eines Businessplans. Im 
Mittelpunkt stehen die wichtigsten Fragen, die sich potenzielle 
Existenzgründer stellen sollten. Auch für die Teilnehmer besteht 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
Nähere Informationen und Anmeldung bei der IHK Ostwürttem-
berg, Rita Grubauer, Tel. 07321/324-182 oder grubauer@ost-
wuerttemberg.ihk.de oder unter www.ostwuerttemberg.ihk.de.

Werden Sie Mitglied in den örtlichen Vereinen!
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Lotto-Sportjugend-Förderpreis
100.000 Euro für vorbildliche Jugendarbeit
Gemeinsam mit dem Landessportverband und dem Kultus-
ministerium schreibt Lotto Baden-Württemberg den Sportju-
gend-Förderpreis aus. Der Wettbewerb richtet sich an Sport-
vereine mit vorbildlicher Jugendarbeit. Wer mitmachen 
möchte, stellt das Projekt auf www.sportjugendfoerderpreis.
de ein oder schickt die Bewerbung an Toto-Lotto.
Teamgeist, Solidarität und Fairplay – das leben die Sportvereine 
in Baden-Württemberg. „Unsere Vereine übernehmen eine wich-
tige gesellschaftliche Aufgabe, gerade auch durch ihre Jugend-
arbeit“, betont Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker. „Mit unserem 
Wettbewerb möchten wir das herausragende ehrenamtliche En-
gagement belohnen.“ 
Prämiert werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit aus den Jah-
ren 2019 und 2020. Sie reichen vom Engagement für das Ge-
meinwohl über Partizipation von Kindern und Jugendlichen bis 
hin zu Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten. Auch auf Angebo-
te der digitalen Jugendarbeit, Projekte zu Inklusion, Integration 
und Nachhaltigkeit ist die Jury gespannt. Selten war gesellschaft-
licher Zusammenhalt stärker gefragt als in der Corona-Krise. Auch 
hier war und ist auf die Sportvereine Verlass. Mit großer Flexibi-
lität und Kreativität improvisieren sie im Trainingsalltag oder 
unterstützen durch Nachbarschaftshilfe. Für dieses beispielge-
bende Engagement vergibt die Jury Sonderpreise. 
Der Lotto Sportjugend-Förderpreis ist mit insgesamt 100.000 
Euro dotiert. Die Siegerehrung findet im Sommer 2021 im Eu-
ropa-Park in Rust statt.
Bewerbungsunterlagen gibt es bei den Sportorganisationen und 
in den Lotto-Annahmestellen. Unter www.sportjugendfoerder-
preis.de können Bewerbungen auch online eingereicht werden. 
Teilnahme- bzw. Einsendeschluss ist der 11. Januar 2021.

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sit-
zungsberichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentli-
chungen der Gemeindeverwaltung Essingen ist Bürgermeister 
Hofer oder sein Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt der jewei-
lige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 
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WERBUNG...
...DIENT DEM KUNDEN – 

...UND DEM GESCHÄFTSMANN!

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich

24h Betreuung zu Hause
aus Osteuropa

Zollplatz 4
73547 Lorch

Tel. 07172 9252 700
www.sozialagentur-nw.de

JETZT  
MIETWOHNUNG  
SICHERN!

RUHE. SONNE. GRÜN.
ESSINGEN RIED

www.essinger-wohnbau.de

we
rk

30
.d

e

Wohnungen von  
1 - 3 Zimmer mit 
32 - 77 m² Wfl. 

Erstbezug: 
01.02.2021 bzw. 
01.03.2021

JETZT BETREUTE 
2-ZIMMER-WOHNUNG 
MIETEN.

SENIORENZENTRUM
AM SELTENBACH
IN ESSINGEN

www.essinger-wohnbau.de

50 m² Wfl., 1.OG  

Aufzug

Schwellenfreie 
Elemente  

Parkett & Fliesen

Einbauküche 

Kellerraum 

Kaltmiete: 470 € 
zzgl. 30 € EBK 

NK: 140 €

Kaution: 3 Kaltmieten

Energieausweis: VA, 127 kW/h (m² p.a.), Bj. 2005, Gas, E

Wir suchen: Haus in Randlage
oder in kleinem Ort.

www.klammer-waibel.de Telefon: 0 71 75/92 23 95

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch leider 
nicht immer berücksichtigt werden. Der Verlag


